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Reformen und Justiz

„Reform (gebildet aus lat. re: zurück 
und formare: bilden, gestalten; zusam
mengesetzt etwa: Wiederherstellung) 
bezeichnet eine planvolle Umgestaltung 
bestehender Verhältnisse, Systeme, Ideo
logien oder Glaubenslehren in Politik, Reli
gion, Wirtschaft oder Gesellschaft“
(https://de.wikipedia.org/wiki/Reform).

Den Begriff „Reform“ dürften sich die Mit
glieder der aktuellen Bundesregierung als 
Leitbild für diese Legislaturperiode gewählt 
haben. Seit ihrer Angelobung vor rund 
neun Monaten vergeht nahezu kein Tag, 
an dem nicht von irgendeinem Reformpro
jekt berichtet wird: Unter anderem betreffen 
die aktuellen Vorhaben die Verfassung, die 
Organisation der Sozialversicherungsträger, 
das Arbeitsrecht und – wenig überraschend –  
das Strafrecht. Grund genug zu hinter
fragen, ob nicht auch in der Justiz allgemein 
ein Veränderungsbedarf besteht. Im Großen 
und Ganzen macht die dritte Staatsgewalt 
ja keine Probleme: Sie genießt bei Umfragen 
regelmäßig das grundsätzliche Vertrauen 
der Bevölkerung, erwirtschaftet einen sat
ten Budgetbeitrag und liegt im europäi
schen Vergleich – bei einem verhältnismä
ßig schlanken Apparat – bei Quantität und 
Qualität der Erledigungen nach wie vor im 
Spitzenfeld. Ist also gar kein Änderungsbe
darf gegeben? Oder müssten nicht bereits 
jetzt Maßnahmen gesetzt werden, um das 
Funktionieren unseres Rechtsstaates auch 
weiterhin gewährleisten zu können?

Die Vielfalt der anstehenden gesellschafts
politischen Herausforderungen lassen wohl 
Letzteres vermuten – eine Position, die 
offenbar auch die Bundesregierung ver
tritt. Denn in ihrem Regierungsprogramm 
anerkennt sie, dass „das hohe Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die effizi-
ente, gut funktionierende und moderne 

Gerichtsbarkeit Österreichs“ als „Auf-
trag für die Zukunft“ zu verstehen, der 
Rechtsbestand fortgesetzt zu reformie-
ren und den gesellschaftlichen Entwick-
lungen anzupassen sowie ein – leistbarer 
– Zugang zur Gerichtsbarkeit durch die 
Optimierung von Abläufen sicherzustel
len sei. Dabei müsse aber die objektive, 
faire, unabhängige und zügige Verfah-
rensführung höchste Priorität genießen.

Diese justizpolitischen Vorsätze sind durch
aus anzuerkennen und decken sich im 
Wesentlichen auch mit unseren Ideen von 
einer modernen Justiz, für deren Umsetzung 
wir bereits vor einem Jahr an die damals 
wahlwerbenden Parteien Vorschläge über
mittelt haben. Am Ende der sommerlichen 
Urlaubszeit und zu Beginn eines hoffentlich 
konstruktiven (Arbeits)Herbstes scheint 
der Zeitpunkt passend, diese – auszugs
weise – in Erinnerung zu rufen:

Zunächst kann das hohe Vertrauen der 
Bevölkerung in eine unabhängige Gerichts
barkeit nur dann aufrecht erhalten blei
ben, wenn richterliche und staatsanwalt
liche Planstellen transparent und frei vom 
Anschein politischer Einflussnahme besetzt 
werden. Während die allgemeine Forderung 
nach einer Stärkung der Personalsenate und 
kommissionen in den Besetzungsverfahren 
uneingeschränkt aufrecht bleibt, besteht 
im Speziellen konkreter Handlungsbedarf 
insbesondere bei der Übernahme in den 
richterlichen Vorbereitungsdienst und im 
Ernennungsverfahren zur/zum (Vize)
PräsidentIn des Obersten Gerichtshofes. 
Aus gegebenem Anlass muss hier aber 
auch betont werden, dass die Bedeutung 
eines objektiven und streng sachlichen 
Kriterien folgenden Ernennungsprozesses 
für die Akzeptanz richterlicher Entschei
dungen nicht beim Bund endet, sondern 
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gleichermaßen für die Länder und deren 
Verwaltungsgerichte zu gelten hat.

Selbst das „objektivste“ Auswahlverfah
ren vermag aber nur dann ein erfolgrei
ches Ergebnis zu bewirken, wenn es vorab 
gelingt, die besten Kräfte für eine Karriere 
in der Justiz zu begeistern. Der den Sparvor
gaben geschuldete RiAAAufnahmestopp 
in den letzten Monaten hat nicht nur für 
einzelne vielversprechende junge Juris
tinnen und Juristen schmerzliche Auswir
kungen, sondern konterkariert auch die im 
Regierungsprogramm in Aussicht gestellte 
Attraktivierung der Berufsstände Richter  
und Staatsanwalt. Maßnahmen, die den 
eingetretenen Imageverlust der Justiz als 
Dienstgeber wettmachen könnten, sind 
dringend gefragt. Neben besoldungsrechtli
chen Mitteln bietet sich an, endlich auch für 
Richterinnen und Richter flexible Teilauslas
tungsmodelle zu schaffen, das Richterbild 
insgesamt zu vereinheitlichen und generell 
unsachliche Differenzierungen innerhalb 
der dritten Staatsgewalt zu beseitigen.

Zur Attraktivität des Berufes gehört aber 
auch ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld. In 
diesem Zusammenhang hat sich die Bun
desregierung mehrfach zur Digitalisierung 
bekannt. Wenn aber für bereits laufende 
Projekte nicht einmal die unbedingt erfor
derlichen Mittel zur Verfügung gestellt wer
den, scheint hier nicht mehr als ein bloßes 
Lippenbekenntnis abgegeben worden zu 
sein. Dabei beschränkt sich das informati
onstechnische Entwicklungspotential nicht 

nur auf die Einführung eines digitalen Aktes, 
sondern betrifft viele weitere Gebiete: So 
beliefert in den letzten Jahren etwa nahezu 
ausschließlich der Oberste Gerichthof den 
Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
im Rechtsinformationssystems des Bundes, 
da es den in zweiter Instanz judizierenden 
Gerichtshöfen an ausreichenden Ressourcen 
für die Veröffentlichung ihrer Entscheidun
gen mangelt. Unter Bedachtnahme auf die 
bestehenden Datenschutzverpflichtungen 
könnte hier die Anschaffung entsprechender 
Anonymisierungssoftware Abhilfe leisten, 
um letztlich zu einer – das Vertrauen der 
Bevölkerung stärkenden – Vereinheitlichung 
der Rechtsprechung in allen Instanzen bei
zutragen.

Schließlich kann der Anschein einer unvor
eingenommenen und unparteilichen Justiz 
auch dadurch untermauert werden, wenn 
der Gesetzgeber endlich klare Voraussetzun
gen dafür schaffen würde, dass die Gerichts
barkeit in religiösen und weltanschaulichen 
Belangen von den Rechtssuchenden neutral 
wahrgenommen wird (für alle, die dieses 
Thema auf ein Kopftuchverbot im Gerichts
saal reduzieren: Ja, darum geht es AUCH!).

Damit muss die einleitend gestellte Frage, 
ob auch in der Justizpolitik ein Reformbe
darf besteht, bejaht werden. Die Hoffnung, 
dass entsprechende Gestaltungsprozesse 
auch tatsächlich eingeleitet werden, ist 
unabhängig davon gegeben, dass Reformen 
und Justiz nunmehr im selben Bundesminis 
terium beheimatet sind. Wir, die richterlichen 
und staatsanwaltlichen Standesvertretungen, 
sind jedenfalls zur Mitarbeit an einer plan-
vollen Umgestaltung der bestehenden 
Verhältnisse bereit. Für Reformen, die die 
Un abhängigkeit der Gerichtsbarkeit aushöh
len, nur dem Selbstzweck dienen oder die 
unter Zugrundelegung einer unseriösen Wir
kungsfolgenabschätzung nicht mit den benö 
tigten zusätzlichen finanziellen Mitteln aus
gestattet werden, sind wir aber nicht zu haben.
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« Wir, die richterlichen 
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